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Bericht nach § 119 Absatz 3 Landesbeamtengesetz 
 
 
Die Verwaltung berichtet: 
 
Gemäß § 119 Absatz 3 Landesbeamtengesetz unterrichten Kommunalbeamtinnen 
und Kommunalbeamte auf Zeit bis zum 1. April eines jeden Kalenderjahres in einer 
öffentlichen Sitzung der Vertretungskörperschaft über Art und Umfang ihrer innerhalb 
und außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübten Nebentätigkeiten und Ehren-
ämter sowie über die Höhe der dadurch erzielten Vergütungen im vergangenen Ka-
lenderjahr. Dies gilt bei außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübten Nebentätig-
keiten und Ehrenämtern nur dann, wenn ein Bezug zum Hauptamt besteht.  
 
In den folgenden Darstellungen ist aufgelistet, welche Nebentätigkeiten und Ehren-
ämter die Dezernenten im vergangenen Kalenderjahr ausgeübt haben und welche 
Vergütungen erzielt wurden. 
Die Ausführungen werden in die Niederschrift über diese Sitzung aufgenommen. 
Dieser Teil der Niederschrift wird auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht.  
 
1. 
Aufstellung der Nebentätigkeiten und Ehrenämter für Oberbürgermeister Dr. Meyer 
für das Kalenderjahr 2024 
 
I. Öffentliche Ehrenämter 
 
A. Tätigkeiten für Regionalverbände  

 

 

a) Mitglied im Ausschuss für Regionalentwicklung und-management der Ver-

bandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN) 

 
b) Stellvertretendes Mitglied im Planungsausschuss des Verbandes Rhein-

Neckar 

 
Im Jahr 2024 sind keine Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Reise-
kosten bei a) und b) angefallen und gezahlt worden. 
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B. Tätigkeiten für die Sparkasse Rhein-Haardt 
 

a) Kreditausschuss SPK Rhein-Haardt 

 
b) Weiterer stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats SPK Rhein-

Haardt 

 
c) Weiterer stellvertretender Verbandsvorsteher des Zweckverbandes der Spar-

kasse Rhein-Haardt 

 
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder bei a) - c) 2024 : 5.308,56 € 

 
C. Tätigkeiten für den Sparkassenverband Rheinland-Pfalz 
 

a) Stellvertreter im Verwaltungsrat des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz 

 
b) Mitglied im Trägerausschuss des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz 

 
Im Jahr 2024 sind keine Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Reise-
kosten bei a) und b) angefallen und gezahlt worden. 

 
II. Nebentätigkeiten im öffentlichen Bereich  
 

a) Baugesellschaft Frankenthal   StV. Vorsitz im Aufsichtsrat  

Die Aufwandsentschädigung für 2024 in Höhe von 3.750 € wird in 2025 aus-
gezahlt. 
 

b) Verband kommunaler Unternehmen Vorstandsmitglied 

Im Jahr 2024 wurden keine Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen 
gezahlt. 

 
c) Thüga AG Mitglied im Beirat 

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in 2024:  1.125,00 €  
 
III. Nebentätigkeiten im privaten Bereich 
 

a) Mitglied im Kuratorium der Bernd-Jung-Stiftung 

Hier werden keine Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen gezahlt. 
 
b) Mitglied des erweiterten Vereinsvorstandes der Freien Wählergruppe 

(FWG) Frankenthal 

Hier werden keine Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen gezahlt. 
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2. 
Aufstellung der Nebentätigkeiten und Ehrenämter für Bürgermeister Knöppel für 
das Kalenderjahr 2024 
 
I. Öffentliche Ehrenämter 
 
A. Tätigkeiten für Zweckverbände 
 
a) Verbandsvorsteher des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte  

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 6.512,04 € 
 

b) Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest 
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder  6.512,04 € 
 
Der über der Höchstgrenze von 9.600 € nach § 8 NebVO in Verbindung mit    
§ 7 Abs. 2 NebVO liegende Betrag in Höhe von 3.424,08 € wurde an die 
Stadtkasse abgeführt. 

 
B.  Tätigkeit für Aufsichtsräte 
 

Aufsichtsrat im Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH 
Sitzungsgeld      300,00 € 
 
Der Betrag wurde an die Stadtkasse abgeführt. 

 
C. Öffentliches Ehrenamt  
 
a) Mitglied im Bauausschuss des Bezirksverbandes Pfalz 

Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattung        81,92 € 
 

b) Stellv. Mitglied im Schulausschuss des Bezirksverbandes Pfalz 
Keine Aufwandsentschädigung und keine Sitzungsgelder. 
 

c) Tätigkeiten für den Städtetag Rheinland-Pfalz 
Mitglied im Ausschuss für Recht, Personal, Organisation 
und Verwaltungsmodernisierung 
keine Aufwandsentschädigung und keine Sitzungsgelder 
 

d) Tätigkeiten für den Deutschen Städtetag 
Mitglied im Rechts- und Verfassungsausschuss 
Keine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder 
 

 
II. Nebentätigkeiten im privaten Bereich 
 

a) Beisitzer des Schiedsgerichtes des Landesssportbundes Rheinland-Pfalz 

 Keine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder 
 

b) Mitglied im Kreisvorstand des CDU-Kreisverbands Frankenthal (Pfalz) 

 Keine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder 
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3. 

Aufstellung der Nebentätigkeiten und Ehrenämter für Beigeordneten Leidig für das 
Kalenderjahr 2024 
 
I. Öffentliche Ehrenämter 
 
A. Tätigkeiten für Zweckverbände 
 

a. Stellvertretender Vorsteher des Zweckverbands Kinderzentrum Ludwigshafen 
und Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung 
Keine Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 
 

b. Mitglied des Zweckverbandes Kinderzentrum Ludwigshafen am Rhein 
Keine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder 
 

c. Mitglied des Kommunalen Zweckverbandes zur Koordinierung und Beratung 
der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) 
Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattung  
        100,00 € 

 
B. Öffentliches Ehrenamt 
 
a) Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Ludwigshafen 

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder   
 104,00 € 

 
b) Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen Agentur für Arbeit Ludwigsha-

fen 
Keine Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder  
 

c) Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen, Mitglied Trägerversammlung 
Keine Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder  

 
d) Mitglied im örtlichen Beirat des Jobcenters Vorderpfalz-Ludwigshafen 

Keine Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 
 

e) Aufsichtsratsvorsitzender Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft 
mbH 
Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattung     210,00 € 

 
f) Aufsichtsratsvorsitzender und Versammlungsleiter Frankenthaler Bäder- und 

Parkbetriebsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung 
Keine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder 
 

g) Aufsichtsratsvorsitzender CFF GmbH 

Keine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder 

h) Stellvertreter im Landespflegeausschuss RLP 
Keine Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 
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i) Mitglied des Städtetages RLP, Ausschuss für Soziales, Jugend und Gesund-
heit 
Fahrtkostenerstattung        106,40 € 
 

II. Nebentätigkeiten im öffentlichen Bereich  
 

Vorsitzender der Georg- und Lydia-Hornig-Hospiz-Stiftung 

Keine Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 

 
III. Nebentätigkeiten im privaten Bereich 
 

Vorsitzender des Frankenthaler Altertumvereins e. V.  
Keine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder 
 

 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
 
Dr. Nicolas Meyer 
Oberbürgermeister 
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